
   

 

 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Hannes Rösler, LL.M. (Harvard) 

Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 

 

Seminar 

im WS 2022/23 

 

Zielgruppe:  Studierende im Bachelor- und Masterstudiengang  
 „Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht“ 

Hinweis:  Es wird nachdrücklich empfohlen, dass Bachelorstudierende die Vorlesung 
„Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung“ (5. Fachsemester) 
bzw. Masterstudierende die Vorlesungen „Private International Law and 
International Litigation“ und „UN Sales Law and International 
Arbitration“ (1. Fachsemester) besucht haben oder parallel zu dem 
Seminar besuchen. 

Auftakt- erste Semesterwoche, für Details siehe bitte Unisono; Anwesenheits- 
veranstaltung: pflicht 

Form: Seminarvorträge erfolgen geblockt voraussichtlich letzte (oder vorletzte) 
 Vorlesungswoche; Anwesenheitspflicht. Gasthörer können auf nach einer 
 E-Mail-Anfrage zugelassen werden. Seminar paper and presentation can 
 also be done in English (if so agreed). 

Teilnehmerzahl:  maximal 20 

 
Schutz des Schwächeren im  

Internationalen und Europäischen Privatrecht 
 

 

 I.  Internationales Privatrecht und Zivilverfahrensrecht 
 

1.  Gerichtsstand der Arbeitnehmerklage bei einem Erfüllungsort in anderem Mitgliedstaat 

anhand von EuGH, NJW 2021, 1152 – BU/Markt 24 GmbH 

2.  Einschätzung der vorgeschlagenen Regelungen für unternehmensbezogene 

Menschenrechtsansprüche in Art. 6a Rom II-VO-Entwurf und Art. 8 Nr. 5, 26a 

EuGVVO-Entwurf (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-

657191_DE.html)  

3.  Der Schwächerenschutz bei der Rechtswahl für Verbraucherverträge 

4.  Der Schwächerenschutz bei der Rechtwahl für Arbeitsverträge 

5.  Anwendbares Recht bei Arbeitnehmerüberlassung durch ausländische Entleiher 

6.  Der Schwächerenschutz bei der Rechtswahl für Handelsvertreterverträge 

7.  Der Schutz des Schwächeren bei der Rechtswahl nach der Rom II-VO 

8.  Die Grenzen der Rechtswahl im Internationalen Scheidungsrecht der Rom III-VO 

9.  Konkludente Wahl des anwendbaren Erbrechts anhand von BGH, NJW 2021, 1159 
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II. Europäisches Privatrecht 
 

10.  Die Entwicklung des Verbraucherbegriffs insbesondere bei „dual use“ (teils privater, 

teils beruflicher Zweck) und nicht-natürlichen Personen – aufgezeigt anhand der 

Richtlinien über digitale Inhalte (EU) 2019/770 und den Warenkauf (EU) 2019/771 

11.  Freiheiten des mitgliedstaatlichen Gesetzgebers bei der Umsetzung von 

Vollharmonisierungsrichtlinien – aufgezeigt anhand der Richtlinien über digitale 

Inhalte (EU) 2019/770 und den Warenkauf (EU) 2019/771 

12.  Überlassung von Daten als Gegenleistung – Zur Einordnung des Vertrags ihm Hinblick 

auf die Gewährleistungsrechte 

13.  Die Verkürzung der Gewährleistungsfrist auf ein Jahr und die Verjährungsfrist für die 

Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs beim Verbrauchsgüterkauf anhand 

von EuGH, IWRZ 2017, 224 – Ferenschild (bei beck-online) 

14.  Methodik der richtlinienkonformen Rechtsfortbildung ausgehend von EuGH, Slg. 

2008, I-2685 = NJW 2008, 1433 und BGHZ 179, 27 = NJW 2009, 427 – Quelle 

15.  Bedeutung des Begriffs der Vertragsbeendigung in der Richtlinie über digitale Inhalte 

(EU) 2019/770 und in der deutschen Umsetzung  

16.  Die neue Pflicht zur Aktualisierung nach BGB sowie nach den Richtlinien über digitale 

Inhalte (EU) 2019/770 und den Warenkauf (EU) 2019/771 

17.  Die Bedeutung des Gesetzes für faire Verbraucherverträge für Telekommunikations-

dienste 

 

 

Hinweise: Für weitere Informationen s. Hay/Rösler, Internationales Privat- und Zivilver-

fahrensrecht, 5. Aufl., 2016 und die Textsammlung Jayme/Hausmann, Internationales Privat- 

und Verfahrensrecht, 21. Aufl., 2022 (s. auch die Linksammlungen www.wiwi.uni-siegen.de/

rechtswissenschaften/roesler/studienbuch und www.wiwi.uni-siegen.de/rechtswissenschaften/

roesler/links). Der Leitfaden zur Anfertigung schriftlicher Arbeiten ist einzuhalten 

(www.wiwi.uni-siegen.de/rechtswissenschaften/roesler/arbeiten). 
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